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LIEBESLEBEN-Beratung
zum Schutz vor
Konversionshehandlungen

Christoph Sonnefeld, Johannes Breuer, Roswitha Piesch

Konversionsbehandlungen - MaBnahmen, die darauf zielen, die

sexuelle Orientierung und/oder die geschlechtliche Identitat einer

Person zu andern oder zu unterdricken - sind seit Gber vier Jahren

in vielen Fallen gesetzlich verboten. Doch das Gesetz zum Schutz

vor Konversionsbehandlungen (KonvBehSchG) umfasst noch

mehr: ein Informations- und Beratungsangebot, das die BZgA im

Rahmen der komplexen Intervention LIEBESLEBEN zur Férderung

sexueller Gesundheit umsetzt.

Einleitung

ueere’ Jugendliche stehen vor den gleichen
Q alterstypischen Entwicklungsaufgaben wie

alle Jugendlichen. Fragen der Selbstfindung,
der Zugehdrigkeit und der eigenen Identitat sind
zentral. Gleichzeitig bestehen jedoch auch beson-
dere Herausforderungen, die vom gesellschaftli-
chen Umgang mit sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt geprégt sind. So bildet oft gerade das Co-
ming-out eine sensible Phase, die mit vielen Unsi-
cherheiten und Zweifeln hinsichtlich der Reaktionen
anderer und insbesondere des persdnlichen Um-
felds verbunden sein kann (vgl. Krell & Oldemeier,
2015). Hinzu kommen Diskriminierungserfahrun-
gen, denn wenngleich in den letzten Jahrzehnten

1 Queer wird hier als Sammelbegriff verwendet und umfasst
Personen, die nicht heterosexuell und/oder nicht cis*-ge-
schlechtlich sind.

die Akzeptanz gegeniber queeren Menschen ins-
gesamt zugenommen hat, so bestehen nach wie vor
Anfeindungen und Pathologisierungen (vgl. Pége et
al., 2020). Einstellungen und Werte, die queerfeind-
liche Haltungen und auch Handlungen schiren,
sind nach wie vor verbreitet - allein Gber 15 % der
erwachsenen deutschen Wohnbevélkerung stim-
men der Aussage: »Es ist ekelhaft, wenn Homose-
xuelle sich in der Offentlichkeit kiissen!«, eher oder
voll und ganz zu (Zick, Kiipper & Mokros, 2023). Acht
von zehn queeren Jugendlichen erleben Diskrimi-
nierung in der Offentlichkeit, aber auch im privaten
Umfeld und in der Familie (vgl. Krell & Oldemeier,
2015) - hier nehmen die »Berlihrungsangste« sogar
zu, je ndher das Thema Queerness riickt: So ware es
ca. 12 % der Bevolkerung in Deutschland ab 16 Jah-
ren eher oder sehr unangenehm, wenn eine Person
aus dem Arbeitsumfeld schwul oder lesbisch ware,
wahrend es ca. 40 % eher oder sehr unangenehm
wiére, wenn das eigene Kind schwul oder lesbisch
ware (Kipper, Klocke & Hoffmann, 2017).
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Gerade fur junge Menschen kann dies zu erheb-
lichen Belastungen fiihren. Noch immer wird eine
heterosexuelle Cis*>-Geschlechtlichkeit als »normal«
und normgebend angesehen. Und dahingehend
bilden Cis*- und Heteronormativitdt immer noch
die wesentlichen Strukturbedingungen fir die Ent-
wicklung der sexuellen und geschlechtlichen Iden-
titédt von Jugendlichen. Dies kann Druck ausiiben
auf Jugendliche, die sich jenseits dieser Normen
bewegen. Es erdffnet zudem ein Einfallstor fir An-
bietende von Konversionsbehandlungen, die diese
vulnerable Situation queerer Jugendlicher ausnut-
zen und ihnen zu vermitteln versuchen, dass sie in
ihrem Queer-Sein »falsch« seien.

Das Gesetz zum Schutz vor Konversions-
behandlungen

Konversionsbehandlungen stellen eine erhebliche
Gefahrdung dar; sie bedrohen die Gesundheit, die
Selbstbestimmung und die Existenz queerer Perso-
nen. Diese Gefahren samt den gesundheitsschad-
lichen Folgen, die bis zu Suizid fihren kénnen (vgl.
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, 2019), wurden
vom Gesetzgeber erkannt und fihrten 2020 zum
Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen
(KonvBehSchG). Dieses verbietet mit bis zu einem
Jahr Freiheitsstrafe die Durchfiihrung jener Pseudo-
Therapien bei Kindern und Jugendlichen sowie bei
Personen, deren Einwilligung auf einem Willens-
mangel beruht. AuBerdem ist das Werben, das An-
bieten und das Vermitteln in jedem Fall untersagt
(vgl. BZgA/LIEBESLEBEN, 2024).

Neben diesen klaren rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, die Gefahrdungen fur queere Personen
adressieren, wird mit dem Gesetz auch die Pra-
ventions- und Aufkldrungsarbeit gestérkt, denn
§4 KonvBehSchG sieht ein Beratungs- und Infor-
mationsangebot durch die BZgA vor. Das Angebot
richtet sich sowohl an Betroffene von Konversions-
behandlungen und ihre Angehérigen als auch an

2 Auf Wunsch des Autor*innenteams wird in diesem Beitrag
der Gender-Stern verwendet.

»alle Personen, die sich aus beruflichen oder priva-
ten Grinden mit sexueller Orientierung und selbst-
empfundener geschlechtlicher Identitat befassen
oder dazu beraten« (§4 KonvBehSchG). Dabei wer-
den unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt: Es gilt,
akute Gefédhrdungen durch Konversionsbehandlun-
gen zu verringern und Betroffene zu unterstitzen,
aber auch den gesellschaftlichen Normwandel hin
zu mehr Akzeptanz gegenlber queerer Vielfalt zu
fordern und Konversionsbehandlungen motivie-
rende Einstellungen abzubauen (BT-Drucksache
19/17278, 2020).

Entsprechend diesen Zielsetzungen hat die BZgA
in Beteiligung queerer Personen aus unterschied-
lichen Communitys ihre komplexe Intervention LIE-
BESLEBEN Ende 2020 um das Themenfeld »Schutz
vor Konversionsbehandlungen« erweitert®> Der
Schutz vor Konversionsbehandlungen wird seit-
dem in einem ausgewogenen Medien- und MaB-
nahmen-Mix angegangen: Dies umfasst zum einen
MaBnahmen, die stérker auf die Vermittlung wis-
sensbezogener Botschaften wie etwa des gesetz-
lichen Verbots oder auf die Starkung eines selbst-
akzeptierenden Verhaltens queerer Personen zielen.
Zum anderen werden MaBBnahmen umgesetzt, die
einen Beitrag zur Bildung von Normen sowie zum
Empowerment leisten und damit die Grundlage fir
nachhaltige Verénderung, etwa in der gesellschaft-
lichen Achtung von Konversionsbehandlungen,
darstellen. Beides geschieht auf unterschiedlichen
Ebenen und es werden sowohl massenmediale Ka-
nale, Social-Media- und PR-MaBnahmen als auch
tiefergehende kommunikative Angebote, etwa in
der Online-Kommunikation tber www.liebesleben.
de genutzt. Ebenso werden verhéltnisbezogene Di-
mensionen berlcksichtigt, etwa in der Aufklarung
von Fachkraften, sodass die MalBnahmen von LIE-
BESLEBEN zur Strukturbildung beitragen und eine
gesundheitsférderliche Umwelt mitgestalten. Ein

3 Bei LIEBESLEBEN handelt es sich um eine seit 2016 be-
stehende komplexe Intervention, die sexuelle Gesundheit
entsprechend der WHO-Definition holistisch betrachtet
(WHQ, 2006), sodass eine Integration des Themenfelds
»Schutz vor Konversionsbehandlungen« auf konzeptionel-
ler Ebene naheliegend ist.
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Quelle: eigene Darstellung

KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE VON »LIEBESLEBEN« IM THEMENFELD
SCHUTZ VOR KONVERSIONSBEHANDLUNGEN

Individuelle
Ansprache

Unterstiitzung von Multi-
plikator*innen & Fachkraften

Vertiefende Ansprache von
spezifischen Teilzielgruppen
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Kernstiick ist dabei die personalkommunikative Te-
lefon- und Online-Beratung von LIEBESLEBEN (vgl.
auch Breuer, 2024 sowie Abbildung 1)

Die Telefon- und Online-Beratung von LIEBES-
LEBEN

Das personalkommunikative, anonyme Beratungsan-
gebot der BZgA richtet sich an von Konversionsbe-
handlungen gefdhrdete oder betroffene Personen;
es informiert aber auch alle anderen Personen, die
sich mit den Themen sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt beschaftigen. Dadurch kénnen konkrete An-
liegen, Fachfragen, aber auch akute Problemstel-
lungen geklart und weiterfihrende Informationen
sowie ggf. auch Uberfiihrungen in lokale Hilfesyste-
me ermdglicht werden, um Gesundheitsgefdhrdun-
gen durch Konversionsbehandlungen zu reduzieren
oder zu vermeiden. Die Beratung tibernimmt in die-
ser Hinsicht oft eine Verweisfunktion und wird in der
Regel als Erstberatung gefuhrt, um teils auch akute
Situationen aufzufangen und weitere Unterstltzungs-
angebote zu vermitteln (siehe auch Abbildung 2).

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass sehr un-
terschiedliche Anfragen auftreten und das Angebot

AuBerdem:

Forschung und Zuwendungen

Kooperation und Vernetzung
mit Bundeslandern, Fachgesell-
schaften und NGOs

Beteiligung und Expertisen im
(inter-)nationalen Kontext und im
Hinblick auf Strafverfolgung

A

Ansprache der
Gesamtbevdlkerung

von allen Personengruppen inklusive Fachkraften
genutzt wird. Oft werden in der Beratung - neben
Fachfragen und spezifischen Wissensanliegen - ge-
rade von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
entlastende Gesprache gesucht, etwa zur familidren
Situation, zu queerfeindlichen Gewalterfahrungen
oder zu Fragen rund um das Thema Coming-out.
Dabei werden Raume erdffnet, die es ermdglichen,
das Spannungsverhaltnis zwischen eigener Queer-
ness und gesellschaftlichen Einstellungen zu reflek-
tieren. In diesem Rahmen findet mitunter auch eine
Aufklarung tber die Gefahren von Konversionsbe-
handlungen und damit verbundene Falschannah-
men statt.* Somit wird ein wichtiger Beitrag zum

4 Hinsichtlich von Betroffenen von Konversionsbehandlun-
gen stehen oft ganz verschiedene Fragen und Anliegen im
Raum, die vom Ablauf einer Strafanzeige Uber Schutz und
Sicherheit (z. B. vor Fremd-Outings oder Ausschluss aus
Gemeinschaften) bis hin zur Suche nach Unterstitzung fur
die Verarbeitung der traumatischen Erfahrungen reichen.
Hierbei ist die besondere Situation zu beachten, da die
Gefahr einer (Re-)Traumatisierung auch in der Beratung
selbst besteht. Dies erfordert einen zuséatzlichen sensiblen
Umgang.
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SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER BERATUNG ZUM SCHUTZ VOR KONVERSIONSBEHANDLUNGEN

Potenziell gefdhrdete queere
Personen, insb. Jugendliche
und junge Erwachsene

Fachkrafte aus unterschiedli-
chen Settings und Disziplinen
(z. B. religiése Seelsorge,

Firsorgepersonen und
private Umfelder

Psycholog*innen, Lehrkrafte)

Interessierte Personen

von (teils sehr
spezifischen)
Sachfragen

Verweisbera-
tung und Unter-
stlitzung bei
dem Finden

Quelle: eigene Darstellung

Schutz vor jenen Pseudotherapien geleistet, da hier
praventiv gewirkt wird und statt des Wunsches nach
Anderung der sexuellen oder geschlechtlichen
Identitat, welche falschlicherweise durch Konversi-
onsbehandlungen in Aussicht gestellt wird, Selbst-
akzeptanz geférdert wird.

Die Beratung folgt dabei unterschiedlichen Prinzipi-
en, die teils auch gesetzlich verankert sind (vgl. BT-
Drucksache 19/17278, 2020):

e Vertraulichkeit: Da die Beratung anonym ist,
werden personenbezogene Daten nicht explizit
erhoben oder erfragt. Auch freiwillige Anga-
ben werden nicht auf den Einzelfall beziehbar
erfasst. Dies schafft einen niedrigschwelligen
und sicheren Raum fiir Beratungsanliegen. Dies
vermeidet zugleich eine zu enge Klient*innen-
Bindung.

e Ergebnisoffenheit: Personen werden je nach An-
liegen lber ihre Rechte sowie das KonvBehSchG
aufgeklart und ggf. falsche Informationen, die
etwa in der Konversionsbehandlung vermittelt
wurden, richtiggestellt. Die Beratung erfolgt

Anbietende

Klirung telefonisch liber 0221 8992876
online iiber www.liebesleben.de

von Kontakten anonym
vor Ort ergebnisoffen
mehrsprachig

von Konversions-
behandlungen

Bei Bedarf
auch Aufklarung
und Erstein-
schétzung zur
rechtlichen
Lage

Entlastende
Gesprache und
Empowerment

jedoch unabhingig und offen, da die Entschei-
dung tber Handlungen wie etwa die Erstattung
einer Anzeige allein bei den Betroffenen liegt.

Anerkennung: Ratsuchende werden ernst ge-
nommen und ihren Aussagen wird Glauben
geschenkt. Dadurch werden die Betroffenen
mit ihren Erfahrungen und Beddrfnissen in den
Mittelpunkt gestellt und gleichzeitig die Ge-
samtsituation bertcksichtigt. So kann etwa auch
einer Verschiebung von Verantwortung ent-
gegengewirkt werden und Betroffene kénnen
von ihren Schuld- und Schamgefiihlen in Bezug
auf die ggf. strafbare Konversionsbehandlung
entlastet werden.

Fachlichkeit: Die Beratung verfolgt einen hohen
fachlichen Anspruch, der teils auch sehr spezi-
fisches Wissen bei den Beratenden verlangt.
Durch diese Dimension steht das Angebot in
Erganzung zu allgemeinen unterstiitzenden
Angeboten wie der Seelsorgearbeit, aber auch
zu Peer-to-Peer-Angeboten, die oft eher Uber
Erfahrungswissen verfligen.
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* Empowerment: Ratsuchende werden darin
unterstitzt, selbstbestimmt Gber ihre sexuelle
Orientierung und Geschlechtsidentitat zu ent-
scheiden, diese zu vertreten und gestalten zu
kénnen. Dazu werden im Rahmen von Bera-
tungsgesprachen die Ressourcen und Netz-
werke der Anfragenden wahrgenommen und
gestarkt.

e Kultursensibilitat und Mehrsprachigkeit: Das
Reden Uber Sexualitat, die eigene |dentitéat,
aber etwa auch Uber Sorgen ist beeinflusst von
gesellschaftlichen, religiésen und kulturellen
Werten, Mustern und Einstellungen. Dem ist in
der Beratung besonderes Gewicht zu verleihen,
u. a. durch ein mehrsprachiges Angebot mit
eigens geschulten Sprachmittler*innen.

Mit der LIEBESLEBEN-Beratung werden insbeson-
dere queere Jugendliche unterstitzt und mit ihren
Bedarfen, Fragen und Sorgen ernst genommen.
Sie bietet eine erste Anlaufstelle und akute Unter-
stitzung - jedoch bedarf es oft auch einer lokalen
Anbindung an Angebote, die begleitende Funktion
haben. Dies setzt nicht nur eine hohe Kenntnis der
Strukturen bei Berater*innen voraus, sondern zeigt
gleichzeitig auch die Notwendigkeit, lokale Ange-
bote zu fordern, wie es bei LIEBESLEBEN etwa mit
konkreten Handreichungen und anderen Materia-
lien geschieht.

Fazit

Dass Konversionsbehandlungen juristisch sanktio-
niert werden, ist wichtig; ebenso wichtig ist, dass
Konversionsbehandlungen erst gar nicht mehr
stattfinden. Daflir braucht es jedoch auch profes-
sionelle Aufklarungs- und Unterstlitzungsangebote,
denn die praventive Wirkung des KonvBehSchG
selbst darf nicht Uberschétzt werden. Mit dem
KonvBehSchG sind zwar wichtige Signale in die Ge-
sellschaft verbunden - eine Auseinandersetzung
mit Konversionsbehandlungen zugrunde liegenden
gesellschaftlichen Einstellungen, insbesondere mit
Heteronormativitdt und Queerfeindlichkeit, erweist
sich dennoch als notwendig. So sind nach wie vor
10,6 % der Bevolkerung in Deutschland ab 16 Jah-

ren der Ansicht, dass es sich bei Homosexualitdt um
eine Krankheit handelt (Kipper, Klocke & Hoffmann,
2017).

Die EU hat erst kirzlich darauf hingewiesen, dass
Uber ein Viertel der befragten queeren Menschen
Erfahrungen mit Konversionsbehandlungen ma-
chen mussten - auch in Deutschland (FRA, 2024).
Und selbst bei Fachkréften ist die Annahme einer
Behandelbarkeit und Behandlungsbedurftigkeit
noch préasent (vgl. BZgA/LIEBESLEBEN, 2024).

LIEBESLEBEN leistet hier wichtige Aufklarungsar-
beit mit unterschiedlichen Informationsangeboten,
wobei gerade die Telefon- und Online-Beratung
zentral ist. Sie unterstltzt Fachkréfte mit qualitats-
gesicherten und evidenzbasierten Informationen.
Und sie hilft auch queeren Menschen, insbesondere
Jugendlichen und ihren Umfeldern, Unsicherheiten
abzubauen, belastende Erfahrungen zu verarbeiten
und die Selbstbestimmung zu stéarken.

Literatur

Breuer, J. (2024). Der Schutz vor Konversions-
behandlungen in der BZgA-Initiative LIEBESLEBEN. Public
Health Forum 2024; 32(1), 58-60.

BT-Drucksache 19/17278 (2020). Gesetzentwurf der
Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes zum Schutz
vor Konversionsbehandlungen. Abrufbar unter: https://
www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/
Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/
GuV/K/GE_Konversionstherapienverbot_bf.pdf

Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (2019). Abschluss-
bericht - Wissenschaftliche Bestandsaufnahme der tatséch-
lichen und rechtlichen Aspekte von Handlungsoptionen
unter Einbeziehung internationaler Erfahrungen zum
geplanten »Verbot sogenannter sKonversionstherapien«« in
Deutschland zum Schutz homosexueller Ménner, Frauen,
Jugendlicher und junger Erwachsener vor Pathologisierung
und Diskriminierung. Berlin.

BZgA FORUM Heft 01_2024


https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/GE_Konversionstherapienverbot_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/GE_Konversionstherapienverbot_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/GE_Konversionstherapienverbot_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/GE_Konversionstherapienverbot_bf.pdf

LIEBESLEBEN-BERATUNG ZUM SCHUTZ VOR KONVERSIONSBEHANDLUNGEN

BZgA/LIEBESLEBEN (2024). Factsheet Konversions-
behandlungen und Psychotherapie. Aufrufbar unter
https://shop.bzga.de/pdf/72000019.pdf

BZgA/LIEBESLEBEN (2024). Factsheet Konversions-

behandlungen und ihr gesetzliches Verbot [im Erscheinen].

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
(2024). LGBTIQ Equality at a Crossroads. Progress and
Challenges[EU LGBTIQ Survey IlI]. Wien.

Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen
(KonvBehSchG) vom 12.6.2020 (BGBI. I S. 1285).

Krell, C., & Oldemeier, K. (2015). Coming-out - und
dann ...?! Ein DJI-Forschungsprojekt zur Lebenssituation
von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans* Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Miinchen. Abrufbar unter
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2015/
DJI_Broschuere_ComingOut.pdf

Kiipper, B., Klocke, U., & Hoffmann, L. (2017). Ein-
stellungen gegeniiber leshischen, schwulen und bi-
sexuellen Menschen in Deutschland. Ergebnisse einer
bevélkerungsreprésentativen Umfrage. Baden-Baden.

Pdge, K., Dennert, G., Koppe, U., Guldenring, A.,
Matthigack, E. B., & Rommel, A. (2020). Die gesund-
heitliche Lage von lesbischen, schwulen, bisexuellen
sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Journal
of Health Monitoring 5(S1), 2-30. DOI 10.25646/6448

WHO (2006). Defining sexual health. Report of a technical
consultation on sexual health 28-31 January 2002,
Geneva.

Zick, A., Kiipper, B., & Mokros, N. (2023). Die distanzierte
Mitte. Rechtsextreme und demokratiegeféhrdende Ein-
stellungen in Deutschland 2022/23. Bonn.

FORUM

Autoren, Autorin

Johannes Breuer, Dr. phil., ist Medienkulturwissenschaftler
mit Schwerpunkten in den Gender und Queer Studies.
Als stellvertretende Referatsleitung bei der BZgA ist erim
Bereich der sexuellen Gesundheit und des Schutzes vor
Konversionshehandlungen tatig.
Kontakt: johannes.breuer@bzga.de

Roswitha Piesch, Sozialwissenschaftlerin, arbeitet bei der
BZgA im Beratungsteam zum Schutz vor Konversions-
behandlungen. Daneben ist sie als Diversity Trainerin
tatig.

Kontakt: liebesleben@bzga.de

Christoph Sonnefeld, M.A. Praventionsmanagement,
ist bei der BZgA in der Beratung zum Schutz vor Kon-
versionshehandlungen tétig und setzt unterschiedliche
Praventionsprojekte mit dem Schwerpunkt Fachkrafte und
Vernetzung um.
Kontakt: christoph.sonnefeld@bzga.de

Zitierweise

Sonnefeld, C., Breuer, J., & Piesch, R. (2024).
LIEBESLEBEN-Beratung zum Schutz vor Konversions-
behandlungen. FORUM Sexualaufkldrung und Familien-
planung: Informationsdienst der Bundeszentrale fiir
gesundheitliche Aufklérung (BZgA), 1, 80-85. https://
doi.org/10.17623/BZgA_SRH:forum_2024-1_beitrag_
liebesleben-schutz-konversion

Informationsdienst der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung (BZgA) 2024 85


https://shop.bzga.de/pdf/72000019.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2015/DJI_Broschuere_ComingOut.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2015/DJI_Broschuere_ComingOut.pdf
mailto:johannes.breuer@bzga.de
mailto:liebesleben@bzga.de
mailto:christoph.sonnefeld@bzga.de
https://doi.org/10.17623/BZgA_SRH:forum_2024-1_beitrag_liebesleben-schutz-konversion
https://doi.org/10.17623/BZgA_SRH:forum_2024-1_beitrag_liebesleben-schutz-konversion
https://doi.org/10.17623/BZgA_SRH:forum_2024-1_beitrag_liebesleben-schutz-konversion

	FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung
	Schwerpunkt Jugend 
	Wer sind »die 14- bis 17-jährigen Jugendlichen«? 
	Krieg, Pandemie und Zukunft: Was Jugendliche bewegt 
	Mädchen in der Krise - Wertewandel bei der Familienplanung 
	Diskriminierung von Jugendlichen an Schulen. Ergebnisse aus »ICCS 2022« 
	Lebenslagen, Wohlbefinden und Perspektiven Jugendlicher in Deutschland und Frankreich 
	Was beschäftigt Jugendliche? 
	Nackt im Netz - Porno, Sexting, Missbrauch 
	Jugend online  
	Kinder- und Jugendarmut in Deutschland  
	Prävention psychischer Belastungen und Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter  
	Macht Diskriminierung krank? Die psychische Gesundheit von LSBTQI*-Menschen  
	LIEBESLEBEN-Beratung zum Schutz vor Konversionsbehandlungen  
	Fortbildungsnetz sG: Qualität sichtbar machen  
	Jung ist alt: Shell Jugendstudie wird 71  
	Eine repräsentative Wiederholungsbefragung zum Sexual- und Verhütungsverhalten junger Menschen in De
	Jugendliche gegen sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen stark machen
	Selbstorganisiertes Lernen für Fachkräfte mit Waschtasche, Handgepäck und großem Reisekoffer
	Infothek
	Broschüren
	Mit Kindern über häusliche Gewalt sprechen  
	Was ist ein Frauenhaus?  
	Pränataldiagnostik
	Herzfroh 2.0  
	Guides zur Kompetenzerweiterung LSBTIQ+ 

	Zeitschriften
	pro familia magazin 1/2024: Sexuell übertragbare Infektionen (STI) 
	Dr. med. Mabuse Nr. 264  

	Filme
	Neue medizinische Videos zum Schwangerschaftsabbruch 

	Studien
	Familienreport 2024 
	Was brauchen Sexarbeiter*innen für ihre Gesundheit?  
	Teenagerschwangerschaften 
	Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona 
	Health Behavior in School-aged Children  

	Arbeitshilfen
	www.zanzu.de 
	www.bildung.loveline.de 
	Online-Kurse Frühe Hilfen 

	Projekte
	Das Zukunftspaket 2023 
	Programm »Meister von morgen«  
	NextGen Media 

	Fortbildungen
	Ethik-Workshops Pränataldiagostik (PND) 

	Ausstellungen
	Apropos Sex 
	Internetseiten der BZgA im Themenfeld Sexualaufklärung, Verhütung, Familienplanung 


	Impressum

